
Artikel 95

Alle Richter, Schöffen und Mitglieder der gesellschaftlichen 
Gerichte werden durch die Volksvertretungen oder unmit
telbar durch die Bürger gewählt. Sie erstatten ihren Wäh
lern Bericht über ihre Arbeit. Sie können von ihren Wäh
lern abberufen werden, wenn sie gegen die Verfassung oder 
die Gesetze verstoßen oder sonst ihre Pflichten gröblich ver
letzen.

Artikel 96

1 Die Rfchter, Schöffen und Mitglieder der gesellschaft
lichen Gerichte sind in ihrer Rechtsprechung unabhängig. 
Sie sind nur an die Verfassung, die Gesetze und anderen 
Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik 
gebunden.
2 Die Schöffen üben die Funktion eines Richters in vol
lem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Berufs
richter aus.

Artikel 97

Zur Sicherung der sozialistischen Gesellschafts- und Staats
ordnung und der Rechte der Bürger wacht die Staatsanwalt
schaft auf der Grundlage der Gesetze und anderen Rechts
vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik über 
die strikte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit. Sie 
schützt die Bürger vor Gesetzesverletzungen. Die Staats
anwaltschaft leitet den Kampf gegen Straftaten und sichert, 
daß die Personen, die Verbrechen oder Vergehen begangen 
haben, vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden.
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